
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt für das Gebiet der Gemarkung 
Obermenden, Flur 1 und 5, östlich der Marienstraße, südlich der Siegburger Straße 
sowie westlich des Bebauungsplangebietes Nr. 424 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 425 „ Marienstraße“ sowie die Durchführung der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB. 
 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches sind dem Geltungsbereichsplan vom 
12. 08.2013 zu entnehmen. 
 


